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§ 3 BVo
 BVo - Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

(1) Zum Nachweis, dass der Behindertenpassinhaber/die Behindertenpassinhaberin, der/die über die Eintragung

„Unzumutbarkeit der Benützung ö entlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund

einer Behinderung“ verfügt, die im § 29b Abs. 2 bis 4 der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. 159 (StVO), genannten

Berechtigungen in Anspruch nehmen kann, ist ihm/ihr ein Parkausweis auszustellen. Die in einem gültigen

Behindertenpass enthaltene Eintragung „Unzumutbarkeit der Benützung ö entlicher Verkehrsmittel wegen dauernder

Gesundheitsschädigung oder Blindheit“ ist der Eintragung „Unzumutbarkeit der Benützung ö entlicher Verkehrsmittel

wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ gleichzuhalten.

(2) Der Ausweis ist plasti ziert und mit einer Höhe von 106 mm und einer Breite von 148 mm auszuführen. Der

Ausweis ist mit einem 35 x 45 mm großen Lichtbild des Ausweisinhabers/der Ausweisinhaberin auszustatten.

(3) Der Parkausweis hat dem in der Anlage B enthaltenen Muster zu entsprechen. Auf der Vorderseite der Anlage B ist

zwischen dem mehrsprachigen Text und dem Textteil „Modell der Europäischen Gemeinschaften“ eine allfällige

Befristung einzutragen.
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